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©cwerbebereinê 7. u. 8.3uli
1894 int £»ote! 3. „göroen"
in §eitéau.

1. «tlfuttg
Snnietog 7.3»li, nadjntiü. 2^/g Uhr.

(gertfegungi)

9t e b i f i 0 n be§ 81 rt. 7 ber 3 e n traf ft at Uten.
§r. Sugler begrünbet namens beë ©ewerbeoereinS Vafel
beffert Stntrag, welcher ben Seftionen mit me&r als 300
Viitgliebera ba§ 9tedjt erteilen möchte, Don fid) au§ ein

Viitglieb in ben 3eniralborftanb su belegieren unb eine beffere

Vertretung ber îantonalen ©ewerbeDerbänbe beswecfen fob.
3m 8tuftrage beë 3eutralDorftanbe§ beantragt fperr Sdjeib»

egger Verwerfung beë Sïrtirageê Vafel. Sie Sonfequens
begfelben Wäre eine Vermehrung beS 3entralDorfianbes um
eine ungewiffe 3ahl, wentgftenS um 10 Viitgtieber, unb

Vtehrfoften bon ca. g?r. 1500, ohne ©arantie für beffere
unb rafdjere ©rlebigung ber VereinSgefdjafte. ipt. Verdjtolb
(3ürä)er Satonaloorftanb) münfcf)t nicht eine Vegünftigung
größerer ©eftionen auf Soften ber fleinen unb empfiehlt
Verwerfung, £r. fÇifcb (SïppengeIXer Santonaloerbanb) @r=

Weiterung be§ 3eutralDorftanbeS su gunfien einer beffern
Vertretung ber VerufSüerbänbe, §r. ©argentier (Sdjweiser.
Vud)binbermeifterDerein) Vefdjränfung ber Veoifion beë 2trt.
7 auf eine Vermehrung ber VorftanbSmitgliebersahl um 1

Vlitglieber. Vachbem ber Vntrag Vafet mit großem Viehr
abgelehnt worben, wirb befcfjloffen, bem 8trt. 7 ber Statuten
foCgenbe nette Raffung su geben:

§ 7.

Vtit ber ßeitung ber VereinSgefcljäfte ift ein 3entral=
Dorftanb Don 15 Vtitgliebern betraut.

Ser Vtäfibent foroie 11 Vîitgtieber beS 3entratDorftanbe§
werben burch bie SelegiertewVerfammlitng unb 3 Vîitglieber
bttrd) bie jeweilige Vorortê^Settion auf bie Saiter Don brei
Sahren gewählt.

Sie Vittglieber be§ 3euttalDorftanbe§ finb nach 2tblanf
einer 2lmt§bauer wieber wählbar.

Vi it 2luSnahme ber Seftion beS Vororts foil in ber
fftegel feine Seftion mehr als einen Vertreter im 3entral=
Dorftanb haben.

©in Slntrag beS §errn Sauter Don ©rmatingen, am
Schluffe eine Veftimmuug einjufehalten, wonach Sleinge*
werbe unb fèanbwerf bei ben ^Bahlen in ben 3entraloorftanb
Verüdfichtiguug firtben follen, wirb abgelehnt, weil foldjeS
fief)

'
Don felbft Derftche.

3n Sonfeguens obiger StatutenreDifion wirb befchloffen,
in 21 rt. 8 bie sur Vefchlufsfähigfeit notwenbige 3"hl ber
VorftanbSmitglieber Don 7 auf 9 31t erhöhen.

©rgänsungS wählen, ©emäfj bem neuen 2lrt. 7
ber Statuten werben burci) offenes föanbmehr als Vlitglieber
be§ 3entraloorftanbeS gewählt bie £>§.:

Santonërat V a u m a n n in Shalweit, Sßräfibent beS

Schwerer. Säcfer= unb SonbitorenDerbanbe-3.
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Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer
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von Walter Senn-Doldinghausen.
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Protokoll
der ordentlichen Delegierten-

Versammlung des schweizer.
Gcwerbevereins 7. n. 8. Zuli
1894 im Hotel z. „Löwen"
in Herisau.

1. Sitzung
Samstag 7. Jali, nachmitt. B/zUhr.

(Fortsetzung^)

Revision des Art. 7 der Z e n t ra l st a t u t e n.

Hr. Kugler begründet namens des Gewerbevereins Basel
dessen Antrag, welcher den Sektionen mit mehr als 3l)l)
Mitgliedern das Recht erteilen möchte, von sich ausfeilt
Mitglied in den Zentralvorstand zu delegieren und eine bessere

Vertretung der kantonalen Gewerbeverbände bezwecken soll.

Im Auftrage des Zentralvorstandes beantragt Herr Scheid-

egger Verwerfung des Antrages Basel. Die Konsequenz
desselben wäre eine Vermehrung des Zentralvorstandes um
eine ungewisse Zahl, wenigstens um 10 Mitglieder, und

Mehrkosten von ca. Fr. 1500, ohne Garantie für bessere

und raschere Erledigung der Vereinsgeschäfte. Hl. Berchtold
(Zürcher Katonalvorstand) wünscht nicht eine Begünstigung
größerer Sektionen auf Kosten der kleinen und empfiehlt
Verwerfung, Hr. Fisch (Appenzeller Kantonalverband) Er-
Weiterung des Zentralvorstandes zu gunsten einer bessern

Vertretung der Berufsverbände, Hr. Carpentier (Schweizer.
Buchbindermeisterverein) Beschränkung der Revision des Art.
7 ans eine Vermehrung der Vorstandsmirgliederzahl um 4

Mitglieder. Nachdem der Antrag Basel mit großem Mehr
abgelehnt worden, wird beschlossen, dem Art. 7 der Statuten
folgende neue Fassung zu geben:

7-

Mit der Leitung der Vereinsgeschäfte ist ein Zentral-
vorstand von 15 Mitgliedern betraut.

Der Präsident sowie 11 Mitglieder des Zentralvorstandes
werden durch die Delegierten-Versammlung und 3 Mitglieder
durch die jeweilige Vororts-Sektion auf die Dauer von drei
Jahren gewählt.

Die Mitglieder des Zentralvorstandes sind nach Ablauf
einer Amtsdauer wieder wählbar.

Mit Ausnahme der Sektion des Vororts soll in der
Regel keine Sektion mehr als einen Vertreter im Zentral-
vorstand haben.

Ein Antrag des Herrn Sauter von Ermaringen, am
Schlüsse eine Bestimmung einzuschalten, wonach Kleinge-
werbe und Handwerk bei den Wahlen in den Zentralvorstand
Berücksichtigung finden sollen, wird abgelehnt, weil solches
sich von selbst verstehe.

In Konsequenz obiger Statutenrevision wird beschlossen,
in Art. 8 die zur Beschlußfähigkeit notwendige Zahl der
Vorstandsmitglieder von 7 auf 9 zu erhöhen.

Ergänz ungs Wahlen. Gemäß dem neuen Art. 7
der Statuten werden durch offenes Handmehr als Mitglieder
des Zentralvorstandes gewählt die HH.:

Kantonsrat Banmann in Thalweil, Präsident des
Schweizer. Bäcker- und Konditorenverbandes.
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SEjeobor Sfifd, ßüedanifer in Strogen, fßräfibeni beg

faut. Jfjanbtoerfer* unb ©emerbebereing Appengeß.
Seon © e n o u b, direftor beS ®emerbe=2üufeumg in

ft-reiburg.
23. S3 o o § 3eldnenlehrer in Sdmpg.

Statutenreoifion. §r. Vingger erflärt auf An»

frage beg Sßräfibiumg, bah ber §anbmerfgmeifterperein ©t.
©aßen nunmehr mit Vüdfidt auf bie Porcin gefaxten 18e»

fd)Iüffe unb SBaßlen beit Antrag auf dotalrebifion
ber Statuten gunidgiehe.

die Anträge beg3entraloorftanbeg beireffenb
bie Vebifion ber §§ 6 unb 16 ber Statuten merbett ohne

digfuffion gutgeheifjen. demgemäh lauten biefe Artifel nun»
meßr mie folgt:

§ ö-

die Seftionen fja&eit bag Vedt gn folgenber Vertretung:
a) Sofalnereine mit

Big 25 üüitgliebern je 1 Stimme,
26—50 „ „ 2 Stimmen,

51—100 „ „ 3
101-150 „ „ 4

151-200 „ „ 5

über 200 „ „ 6

b) 3 s n t rati fie rte 23eruf§öerbänbe mit
Big 100 Vtitgliebern 2 Stimmen,

101—300 „ 4

301—500 6

über 500 „ 8 „
c) Seftioneu a n b e r e r Art haben 1 Stimme.

Sie Viitglieber beg 3entraloorftanbeg haben in ber de»
legiertenPerfammluitg bag Vedt gur Vittberatung nnb SIntrag=
ftellung, bag Stimmredt aber nur in ihrer allfälligen ©igen»
fd^aft als delegierte einer Seftion.

Ueber aße [bisher. le^teS Alinea beg § 6],

§ i6. ;

®g entridjten einen orbentlibljen Jahresbeitrag im Ver»

IjältniS ihrer ÜDlitgliebergahl:
a) S o f a I e Vereine mit

big 25 Vîitgliebern $r. 10.—
26—50 „ „ 20.—

51 — 100 „ „ 40.—
101—150 „ „ 60.—
151—200 „ „ 80.—

über 200 „ „ 100.—
b) gentralifierte VerufgPerbänbe mit

big 100 Vtitgliebern $r. 20.—
101—300 „ „ 60.—
301—500 „ „ 100.—
über 500 „ „ 150.—

c) Vorftänbe gentralifierter Verbänbe, meldte als Seftion
bem Verbänbe beitreten, ferner Vtufeen, ßehrar.ftalten unb

ähnliche Jnflitute, galjlen einen jäörlidten 23eitrag bon $r. 20,
©emerbefammern einen folgen bon jÇr. 50.

Sofale Vereine, melde and anbere als nur getoerblide
3tnecfe üerfolgen unb burd) ihre ßüitglieberlifte ben Vadmeig
erbringen, bajj mehr alg ein Viertel ihrer Viitglieber nicht
ein föanbmerf ober ©emerbe betreiben, fönnen für biefe Jahl
non Vfitgliebern burdj Vefdlufj beg 3entraIborftanbeg oon
ber Veitraggpflidjt befreit merben. Vei ber Veftimmnng ber

Vertretersahl (§ 6) fommt biefe 3af)t ebenfaEg in Abgug.
diefe Veiträge finb jemeilen gu Anfang beg Sahreg

begm. nad bem ©intritt gu entrichten. Seftionen, meldte

nach bem 1- Sali eintreten, gahlen für bag betreffenbe ta»
lenberjahr bie §älfte beg ihnen gufaEenben Sahregbeitrageg.

Sehrlinggprüfungen. Sefretär Srebg bermeift

auf bie gebrudt auggeteilte öorläufige 3uf<immenfteßung ber

©rgebniffe ber Sehrlinggprüfungen, monach ftd) ergibt, bah
in unfern Vrüfunggfreifen im grühiahr 1894 1076 deil»
nehmer fich angemelbet haben unb 930 geprüft tnorben finb,

gegenüber 1030 begm. 910 im Vorjahre. §iegu fommen
135 geprüfte Sehrlinge im Saniott Veuenburg unb 34 im
Santon (Senf, ©efamtgalß 1140 gegenüber 1099 im Vor»
jähre. die Verhältniffe ber berfdtiebenen Vangfittfen in ben

Vrobearbeiten, Verufgfenntniffen unb Schulfenntniffen finb
giemlich genau biefelben geblieben.

2üit ber 31 e d) n u n g g r e ü i f t o n pro 1894 mirb betraut
ber ^anbmerferoerein § e r i g a n.

"

gür llebernahme ber nach ft jährigen delegierten»
Verfammlung bemerben fid) bie Seftionen Viel, Sugern
unb ©larug. 3m gmeiten SBablgang mirb Viel mit 68
Stimmen gemälßt gegenüber ©iarng mit 41 unb Sugern
mit 14 Stimmen.

S r a it f e n unb llnfalloerficherung. der§anb»
merfgmeifterberein St. ©aEen gieht feinen frühern Slntrag
gnrüd gn gnnften beS folgenben : „der 3entralPorftanb mirb
beauftragt, bei ben Vunbeëbehârben bahin gn mitten, bah
im Vunbesgefepe betreffenb bie fiaatlide Sranfen» unb llnfafl»
betficherung bie Seiftungen ber Arbeitgeber nad Vlöglidfeit
berritigert merbett.

§err Vudjbruder Schiß bon Sugern begrünbet folgenben
©egenantrag: „der 3entraIoorfianb mirb beauftragt gn unter»
fuchen, ob eg nidtjt angegeigt fei, bafj in ber eibgen. Staufen»
unb LtnfaEoerfidjerung bie Seiftungen für bie Sranfenfaffe
aEein bon ben Arbeitern unb bie Seiftungen für bie llnfaE»
oerfichernng aßein non ben Arbeitgebern übernommen merben."

$err Dberfitieut. Siegerift fprid)t gegen biefen Antrag.
£>r. Verdhtolb fd)lägt bor, eg möchte ben Vunbesbeljorben ber

SBunfd funbgegeben merben, befj aße Stänbe in ber Sranfen»
nnb UnfaEnerficherung eingefchloffen merben. §r. Vog=@ut
Bon Arbon möchte bie gange grage bem 3entraîoorftanb gnr
nochmaligen Vrüfung übertragen.

die Anträge beg £>rn. Sdjiß unb ber borftehenb auf»

geführte Autrag ber Seftion St. ©aßen merben mit bem

Ijnfapantrag beg £>rn. Verdtolb bem 3entralborftanbe gu
meiterer fjMfung unb fachgemäßen Angführung gugemiefen.

(Sdinfe ber 1. Sipung nadmittagg 6% tißr.)
(3-ortfegung folgt.)

23crid)f über neue patente.
Aiitgeteilt buret) baê intern. Vatentbureau üon Jeimann u. do.
in Dppeln. (Augfünfte uitb SRat in Vatentfacben ermatten bte

Abonnenten biefeâ Vlatten grätig.)

©itte fölafdjine gur §erftcHung pergierter £>ofjfeiften
fomie gtprcfjtcr Souruiere ift §errn jffrang Aloig Vranfil
in 2Sien patentiert morben. der gu bergierenbe Stab mirb
gmifdjen ben SSalgen binburdjgeführt, beren obere mit ben

entiprechenben Vtägungen oerfehene Vinge trägt, mährenb
bie untere) mit Vlinbprofilen auggerüftete Vinge gur Rührung
beg Stabeg befipt. Veibe SBalgen finb burdj ein 3ahnrab=
getriebe oerbunben, meldjeg bei gleichbleibenber ©ef^minbig»
feit eine Umfteßung ber einen SSalge baburdj geftattet, bah
bie S^^äber burd) entgegengefegt gerounbene Schrauben
gleichmähig gehoben unb gefenft merben, mährenb ein 3®i"
fdjenrab in eine Vogenführung fich berfdjiebt.

©ine Vîafchinc gum ©infdjrauben poit fiopfffhrauhen
bilbet ben ©egenftanb beg Vatenteg für. 75,316. die Sdjrau»
ben merben nach Sopfgröjge in fenfrechte Vohren eingefüßt,
melde nach Vebatf gu ber Abnahmeborrichtung eingefteßt
merben. die Schrauben gelangen aug biefen Vohren eingeln

in eine §aItoorrichiung unb faßen aug biefer bei ber Vüd»

bemeyung einer fdjmenfbaren 3uführborrichtung in biefe tep»

tere, nm burd) bie fich borbetoegenbe 3"f"hrborrichtung unter
ben bref)» unb oerfdjiebbaren Sdjraubengieijer gebracht unb

an eine 3aitße abgegeben gu merben, melde fid heim §erab=

gehen bei Sdjraubengieherg unb bem gleidgeitigen Vüdgang
ber 3uführoorridtnng in b^m Vîahe beg ©infdraubeng ber

Sdraube öffnet. Sßährenb beg folgenben §ebeng beg Sdr<m*
bengieherg mirb bie nädfte aug bei tpalteborridtung auSgelöfte
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Theodor Fisch, Mechaniker in Trogen, Präsident des

kant. Handwerker- und Gewerbevereins Appenzell.
Leon Genoud, Direktor des Gewerbe-Museums in

Freiburg.
B. Boos, Zeichnenlehrer in Schwyz.

Statutenrevision. Hr. Ringger erklärt auf An-
frage des Präsidiums, daß der Handwerksmeisterverein St.
Gallen nunmehr mit Rücksicht auf die vorhin gefaßten Äe-
schlüsse und Wahlen den Antrag auf T o t a l r e v i s i o n
der Statuten zurückziehe.

Die Anträge desZentralvorstandes betreffend
die Revision der W 6 und 16 der Statuten werden ohne
Diskussion gutgeheißen. Demgemäß lauten diese Artikel nun-
mehr wie folgt:

6 6.

Die Sektionen haben das Recht zu folgender Vertretung:
a) Lokalvereine mit

bis 25 Mitgliedern je 1 Stimme,
26—56 „ „ 2 Stimmen,

51—100 „ 3
101-150 4

151-200 „ 5

über 200 „ 6

d) Zentralisierte Berufsverbände mit
bis 100 Mitgliedern 2 Stimmen,

101—300 „ 4

301—500 „6über 500 „ 8 „
a) Sektionen anderer Art haben 1 Stimme.

Die Mitglieder des Zeniralvorstandes haben in der De-
legiertenversammlung das Recht zur Mitberalung und Antrag-
stellung, das Stimmrecht aber nur in ihrer allfälligen Eigen-
schaff als Delegierte einer Sektion.

Ueber alle (bisher. letztes Alinea des § 6j,

§ 16. i ê
Es entrichten einen ordentlichen Jahresbeitrag im Ver-

hältnis ihrer Mitgliederzahl:
s.) Lokale Vereine mit

bis 25 Mitgliedern Fr. 10.—
26—50 „ „ 20.—

51 — 100 „ 40.—
101—150 „ „ 60.—
151-200 „ „ 80.—

über 200 „ „ l00.—
d) Zentralisierte Berufsverbände mit

bis 100 Mitgliedern Fr. 20.—
101—300 „ „ 60.-
301—500 „ „ 100.—
über 500 „ „ 150.—

o) Vorstände zentralisierter Verbände, welche als Sektion
dem Verbände beitreten, ferner Museen, Lehranstalten und

ähnliche Institute, zahlen einen jährlichen Beitrag von Fr. 20,
Gewerbekammern einen solchen von Fr. 50.

Lokale Vereine, welche auch andere als nur gewerbliche

Zwecke verfolgen und durch ihre Mitgliederliste den Nachweis
erbringen, daß mehr als ein Viertel ihrer Mitglieder nicht
ein Handwerk oder Gewerbe betreiben, können für diese Zahl
von Mitgliedern durch Beschluß des Zentralvorstandes von
der Beitragspflicht befreit werden. Bei der Bestimmung der

Vertreterzahl (§ 6) kommt diese Zahl ebenfalls in Abzug.
Diese Beiträge sind jeweilen zu Anfang des Jahres

bezw. nach dem Eintritt zu entrichten. Sektionen, welche

nach dem 1. Juli eintreten, zahlen für das betreffende Ka-
lenderjahr die Hälfte des ihnen zufallenden Jahresbeitrages.

Lehrlingsprüfungen. Sekretär Krebs verweist

auf die gedruckt ausgeteilte vorläufige Zusammenstellung der

Ergebnisse der Lehrlingsprüfungen, wonach sich ergibt, daß

in unsern Prüfungskreisen im Frühjahr 1894 1076 Teil-
nehmer sich angemeldet haben und 930 geprüft worden sind,

gegenüber 1030 bezw. 910 im Vorjahre. Hiezu kommen
135 geprüfte Lehrlinge im Kanton Neuenburg und 34 im
Kanton Genf. Gesamtzahl 1140 gegenüber 1099 im Vor-
jähre. Die Verhältnisse der verschiedenen Rangstufen in den

Probearbeiten, Berufskenntnissen und Schulkenntnissen sind

ziemlich genau dieselben geblieben.

Mit der R e ch n u n g s r e v i s i o n pro 1894 wird betraut
der Handwerkervercin Herisau.

Für Uebernahme der nächstjährigen Delegierten-
Versammlung bewerben sich die Sektionen Viel, Luzern
und Glarus. Im zweiten Wahlgang wird Biel mit 68
Stimmen gewählt gegenüber Glarus mit 41 und Luzern
mil 14 Stimmen.

Kranken- und Unfallversicherung. Der Hand-
werksmeisterverein St. Gallen zielst seinen frühern Antrag
zurück zu gunsten des folgenden: „Der Zentralvorstand wird
beauftragt, bei den Bundesbehörden dahin zu wirken, daß
im Bundesgesetze betreffend die staatliche Kranken- und Unfall-
Versicherung die Leistungen der Arbeitgeber nach Möglichkeit
verringert werden.

Herr Buchdrucker Schill von Luzern begründet folgenden
Gegenantrag: „Der Zentralvorstand wird beauftragt zu unter-
suchen, ob es nicht angezeigt sei, daß in der eidgen. Kranken-
und Unfallversicherung die Leistungen für die Krankenkasse
allein von den Arbeitern und die Leistungen für die Unfall-
Versicherung allein von den Arbeitgebern übernommen werden."

Herr Oberstlieut. Siegerist svricht gegen diesen Antrag.
Hr. Berchiold schlägt vor, es möchte den Bundesbehörden der

Wunsch kundgegeben werden, daß alle Stände in der Kranken-
und Unfallversicherung eingeschlossen werden. Hr. Vog-Gut
von Arbon möchte die ganze Frage dem Zentralvorstand zur
nochmaligen Prüfung übertragen.

Die Anträge des Hrn. Schill und der vorstehend auf-
geführte Antrag der Sektion St. Gallen werden mit dem

Zusatzantrag des Hrn. Berchtold dem Zentralvorstande zu
weiterer Prüfung und sachgemäßen Ausführung zugewiesen.

(Schluß der 1. Sitzung nachmittags 6^ Uhr.)
(Fortsetzung folgt.)

Bericht über neue Patente.
Mitgeteilt durch das Intern. Patentbnrean von Heimann u. Co.
in Oppeln. (Auskünfte und Rat in Patentsachen erhalten die

Abonnenten dieses Blattes gratis.)

Eine Maschine zur Herstellung verzierter Holzleisten
sowie gepreßter Fourniere ist Herrn Franz Alois Brausil
in Wien patentiert worden. Der zu verzierende Stab wird
zwischen den Walzen hindurchgeführt, deren obere mit den

entsprechenden Prägungen versehene Ringe trägt, während
die unters mit Blindprofilen ausgerüstete Ringe zur Führung
des Stabes besitzt. Beide Walzen sind durch ein Zahnrad-
getriebe verbunden, welches bei gleichbleibender Geschwindig-
keit eine Umstellung der einen Walze dadurch gestattet, daß
die Zahnräder durch entgegengesetzt gewundene Schrauben
gleichmäßig gehoben und gesenkt werden, während ein Zwi-
schenrad in eine Bogenführung sich verschiebt.

Eine Maschine zum Einschrauben von Kopfschrauben
bildet den Gegenstand des Patentes Nr. 75,316. Die Schrau-
ben werden nach Kopfgröße in senkrechte Röhren eingefüllt,
welche nach Bedarf zu der Abnahmevorrichtung eingestellt
werden. Die Schrauben gelangen aus diesen Röhren einzeln

in eine Haltvorrichtung und fallen aus dieser bei der Rück-

bewegung einer schwenkbaren Zuführvorrichtung in diese letz-

tere, um durch die sich vorbewegende Zuführvorrichtung unter
den dreh- und verschiebbaren Schraubenzieher gebracht und

an eine Zange abgegeben zu werden, welche sich beim Herab-
gehen des Schraubenziehers und dem gleichzeitigen Rückgang
der Zuführvorrichtung in d?m Maße des Einschraubens der

Schraube öffnet. Während des folgenden Hebens des Schrau-
benziehers wird die nächste aus der Haltevorrichtung ausgelöste
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